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20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §365;

BauO OÖ 1976 §10 Abs1;

BauRallg;

StGG Art5;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch die Enteignung der Ergänzung=äche darf nur unter den Voraussetzungen des Art 5 StGG iVm § 365 ABGB, also ua

im ö?entlichen Interesse, erfolgen (Hinweis E 19.12.1959, VfSlg 3666). Im ö?entlichen Interesse sind Enteignungen von

Ergänzungs=ächen, wie sie in mehreren Bauordnungen vorgesehen sind, dann notwendig, wenn es im Bauland nicht

hingenommen werden kann, daß zwischen Bauplätzen unverbaubare Grund=ächen verbleiben (Hinweis Krzizek,

System des österreichischen Baurechts I, 456; hier ist die zu enteignende Fläche längst bebaut; die Enteignung soll

nicht dem ö?entlichen Interesse an der Bebaubarkeit des Baulandes dienen, sondern lediglich eine für den

Antragsteller ungünstige privatrechtliche Vereinbarung beseitigen).
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